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Satzung 

über die Erhebung von Gebühren 

für die zentrale Abwasserbeseitigung 

der Gemeinde Beldorf 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Feb-

ruar 2003 (GVOBI. Schl.-Holst., S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 27. Oktober 2023 

(GVOBl. Schl.-Holst., S. 514), der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 Satz 1 und 2 und Abs. 2; 6 Abs. 1 bis 7 

des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 2005 

(GVOBI. Schl.-Holst., S. 27) in der zuletzt geänderten Fassung vom 04. Mai 2022 (GVOBl. Schl.-

Holst., S. 564) der §§ 1, 2 des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (AG-

AbwAG) vom 13. November 2019 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 425) und des § 24 Abs. 2 der Satzung 

der Gemeinde Beldorf über die Abwasserbeseitigung (Allgemeine Abwasserbeseitigungssatzung – 

AAS) wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung Beldorf vom 07. Dezember 2023 fol-

gende Satzung erlassen: 

 

§ 1 

Allgemeines 

 

(1) Die Gemeinde betreibt die Abwasserbeseitigung nach Maßgabe der Satzung der Gemeinde 

Beldorf über die Abwasserbeseitigung (Allgemeine Abwasserbeseitigungssatzung - AAS) vom 

21.12.2021 als eine selbständige öffentliche Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung. 

(2) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe dieser Satzung Benutzungsgebühren für die Inanspruch-

nahme der zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen (Schmutzwassergebühren). 

 

§ 2 

Grundsatz 

 

Für die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen und für die 

nach § 9 Abwasserabgabengesetz zu entrichtende Abwasserabgabe werden Gebühren für die 

Grundstücke erhoben, die an diese öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen angeschlossen 

sind oder in diese entwässern. 

 

§ 3 

Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

 

(1) Die Abwassergebühr wird in Form einer Grund- und Zusatzgebühr erhoben. 

(2) Die Grundgebühr beträgt für jedes angeschlossene Grundstück 192,00 € jährlich. Sind auf dem 

angeschlossenen Grundstück mehr als eine Wohneinheit vorhanden, so wird für jede weitere 

Wohneinheit eine zusätzliche Grundgebühr von 192,00 € jährlich erhoben. 

(3) Die Zusatzgebühr beträgt je Einwohner 112,20 € jährlich. Als Einwohnerzahl gilt die Zahl der 

Einwohner auf dem angeschlossenen Grundstücken am 31.03. und 30.09. des Jahres. Einwohner 
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im Sinne dieser Satzung ist, wer in der Gemeinde mit Hauptwohnsitz bzw. Zweitwohnsitz gemeldet 

ist oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

(4) Die Zusatzgebühr wird bei ganz oder teilweise gewerblich, beruflich oder betrieblich genutzten 

Grundstücken nach Einwohnergleichwerten (EWG) berechnet. 

Es ist anzusetzen: 

a) Gewerbebetriebe 1EWG 

b) Gewerbebetriebe mit mehr als 3 Beschäftigten 1 EWG 

c) Gaststätten mit einer betrieblich genutzten Fläche von mehr 

    als 500 qm, für jede weitere angefangenen 50 qm zusätzlich 2 EWG 

d) Beherbergungsbetriebe, Altenheime je Übernachtungsplatz 1EWG 

Treffen auf einem Grundstück mehrere Merkmale zu, so werden sie nebeneinander zugrunde ge-

legt. Die Zusatzgebühr beträgt je Einwohnergleichwert 112,20 € jährlich. 

 

§ 4 

Gebührenpflichtige 

 

(1) Gebührenpflichtig ist die Eigentümerin oder der Eigentümer des Grundstücks, bei Wohnungs- 

oder Teileigentum der Wohnungs- oder Teileigentümer. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht 

belastet, ist die oder der Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers gebührenpflichtig. Die Woh-

nungs- und Teileigentümer einer Eigentümergemeinschaft sind Gesamtschuldnerinnen oder Ge-

samtschuldner der auf ihr gemeinschaftliches Grundstück entfallenden Gebühren. Miteigentüme-

rinnen oder Miteigentümer oder mehrere aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte sind Ge-

samtschuldnerinnen oder Gesamtschuldner. 

(2) Beim Wechsel der oder des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 

den Übergang folgenden Monats auf die neue oder den neuen Pflichtigen über. Wenn die oder der 

bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung über den Wechsel (§ 10) versäumt, so haftet sie oder 

er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Gemeinde entfal-

len, neben der oder dem neuen Pflichtigen. 

 

§ 5 

Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 

Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das Grundstück an die zentrale öffentliche Abwasserbeseiti-

gungsanlage angeschlossen ist und/oder der zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage 

von dem Grundstück Abwasser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald der Grundstücksanaschluss 

beseitigt wird und/oder die Zuführung von Abwasser endet. 

 

§ 6 

Erhebungszeitraum 

 

Erhebungszeitraum für die Abwassergebühr ist das Kalenderjahr. 
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§ 7 

Heranziehung und Fälligkeit 

 

(1)  Die Heranziehung zur Gebühr erfolgt durch schriftlichen Bescheid, der mit einem Bescheid 

über andere Abgaben verbunden werden kann. 

(2) Die Gebühr wird in Vierteljahresbeträgen jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. 

November fällig. Die durch bisherigen Bescheid festgesetzten Vierteljahresbeträge sind innerhalb 

des nächsten Jahres zu den angegebenen Zeitpunkten so lange zu zahlen, wie der neue Bescheid 

noch nicht erteilt ist. 

(3) Beginnt die Gebührenpflicht während des Kalenderjahres, wird die zugrunde zu legende 

Grund- und Zusatzgebühr anteilig errechnet und ist einen Monat nach der Bekanntgabe des Be-

scheides fällig. 

 

§ 8 

Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 

 

Die Abgabenpflichtigen haben der Gemeinde jede Auskunft zu erteilen, die für die Festsetzung und 

Erhebung der Abgaben nach dieser Satzung erforderlich ist. Jeder Wechsel der Rechtsverhältnis-

se am Grundstück ist der Gemeinde sowohl von der Veräußerin oder vom Veräußerer als auch 

von der Erwerberin oder vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. Sind auf 

dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgaben beeinflussen (z.B. grund-

stückseigene Brunnen, Wasserzuführungen, Wasser- und Abwassermessvorrichtungen), so hat 

die / der Abgabenpflichtige dies unverzüglich der Gemeinde schriftlich anzuzeigen; dieselbe Ver-

pflichtung besteht für sie bzw. ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt 

werden. Beauftragte der Gemeinde dürfen nach Maßgabe der Abgabenordnung Grundstücke be-

treten, um Bemessungsgrundlagen für die Abgabenerhebung festzuhalten oder zu überprüfen; die 

Abgabenpflichtigen haben dies zu ermöglichen. 

 

§ 9 

Datenverarbeitung 

 

(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben im Rahmen der Ver-

anlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personenbezogenen und 

grundstücksbezogenen Daten, die aus der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach §§ 24 

bis 28 BauGB der Gemeinde bekannt geworden sind, sowie aus dem Grundbuchamt, den Unterla-

gen der unteren Bauaufsichtsbehörde und des Katasteramtes durch die Gemeinde zulässig. Die 

Gemeinde darf sich diese Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und 

zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten. 

(2) Soweit die Gemeinde die öffentliche Wasserversorgung selbst betreibt, ist sie berechtigt, die im 

Zusammenhang mit der Wasserversorgung angefallen und anfallenden personenbezogenen und 

grundstücksbezogenen Daten und Wasserverbrauchsdaten für Zwecke der Abgabenerhebung 

nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

(3) Soweit die Gemeinde sich bei der öffentlichen Wasserversorgung eines Dritten bedient oder in 

der Gemeinde die öffentliche Wasserversorgung durch einen Dritten erfolgt, ist die Gemeinde be-

rechtigt, sich die zur Feststellung der Abgabepflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben nach 
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dieser Satzung erforderlichen personenbezogenen und grundstücksbezogenen Daten und Was-

serverbrauchsdaten von diesen Dritten mitteilen zu lassen und diese Daten zum Zwecke der Ab-

gabenerhebung nach dieser Satzung weiterzuverarbeiten 

(4) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Abgabepflichtigen und von nach 

den Absätzen 1 bis 3 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Abgabenpflichtigen mit den für die 

Abgabenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwe-

cke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

(5) Die Nutzung und Verarbeitung der Daten erfolgt unter Beachtung des Schleswig-Holsteinisches 

Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten (Landesdatenschutzgesetz -LDSG) vom 

02.05.2018 (GVOBl. S. 162) und der Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung Nr. 2016/679 des 

Europäischen Parlaments und Rates vom 27.04.2016: Amtsblatte L 119 vom 04.05.2016, S. 1, ber. 

Amtsblatt L 314 vom 22.11.2016, S. 72, Amtsblatt L 127 vom 23.05.2018, S. 2) in der jeweiligen 

gültigen Fassung 

 

§ 10 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig nach § 18 des Kommunalabgabengesetzes handelt, wer entgegen § 8 der Sat-

zung die erforderlichen Auskünfte nicht erteilt oder nicht duldet, dass Beauftragte der Gemeinde da 

Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu prüfen.  

 

§ 11 

Inkrafttreten 

 

(1) Diese Satzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung 

von Gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Beldorf vom 28.09.2018 außer 

Kraft.  

(2) Soweit Beitrags- und /oder Gebührenansprüche bzw. Kostenerstattungsansprüche sowie sons-

tige Abgabenansprüche nach den bisher geltenden Satzungsregelungen bzw. gesetzlichen Rege-

lungen entstanden sind, dürfen Abgaben- und Kostenerstattungspflichtige nicht ungünstiger ge-

stellt werden als nach den bisher geltenden Satzungsregelungen bzw. gesetzlichen Regelungen.  

 

 

Beldorf, den 14.12.2023 

 

 

gez. (L.S.) 

 

Jens Beckmann 

(Bürgermeister)  


